
Zur Entstehung des Privilegium Maius Leonis VIII papae 29

Ravennater Investiturprivilegien bildeten mit Sicherheit eine der Quellen 
für den Tractatus de investitura episcoporum, welcher als Aide-memoire 
Erzbischof Bruns von Trier anläßlich seiner Reise nach Rom zur Vorberei­
tung der Kaiserkrönung Heinrichs V. bezeichnet worden ist8. Die Tatsa­
che, daß es Bamberger Abschriften dieser Investiturprivilegien gibt, führte 
zu der Annahme, die Privilegien seien nicht in Ravenna entstanden, son­
dern kurz nach 1100 „im Zusammenhang mit der damals in Bamberg und 
Würzburg arbeitenden kaiserlichen Kanzlei“9. Jedoch hat Wilfried Hart­
mann nachgewiesen, daß der Befund der Handschriftenüberlieferung mit 
der Hypothese des Ravennater Ursprungs der Privilegien vereinbar ist10. 
Die Bamberger Rezensionen der Privilegien und ihre Verwendung im Trac­
tatus de investitura episcoporum dürften zumindest dazu dienen, auf den 
Gegensatz aufmerksam zu machen zwischen der ursprünglichen Funktion 
dieser Fälschungen - eine begrenzte wibertinische polemische Absicht - 
und ihrer späteren Verwendung und Umarbeitung als „Investiturprivile­
gien“ nördlich der Alpen. Dieser Gegensatz ist besonders markant im Fall 
des Privilegium Maius. Die frühesten Erforscher der gefälschten Privilegien 
rätselten in erster Linie an den Unterschieden herum, besonders dem be­
trächtlich größeren Umfang des Maius im Vergleich mit den anderen drei 
Privilegien. Bernheim, der als erster die Privilegien als Fälschungen aus dem 
Investiturstreit enthüllte und mit Wibert von Ravenna in Verbindung 
brachte, vermutete, daß die längere Fassung der Papstprivilegien im Jahre 
1084 entstand und daß ein zweiter Fälscher sie zwischen 1084 und 1087 in 
zwei weitere Diplome aufteilte: Hadrianum und Minus11. Genelin argu­
mentierte, der Hauptunterschied zwischen dem Minus und dem Maius sei, 
daß ersteres Otto I. als rex, letzteres ihn aber als imperator betrachte. Er 
schloß daraus, daß das Minus vor der Kaiserkrönung Heinrichs IV. im Jahr 
1084 und das Maius danach verfaßt wurde12. Karl Jordans ausführliche
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